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Kundeninformation  

 

RoHS Richtlinie II 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863/EU 

 

Die Batterien-Vertrieb, Winfried Hückmann GmbH bestätigt, dass alle Artikel nach unserem 
derzeitigen Kenntnisstand den Bestimmungen der RoHS-Richtlinie II 2011/65/EU und der Richtlinie 
2015/863/EU entsprechen und keine Stoffe (siehe Auflistung der Tabelle 1) in Konzentrationen 
oberhalb der gesetzlich zugelassenen Höchstgrenze enthalten. 

Tabelle 1: Stoffe, die Beschränkungen unterliegen, gemäß Richtlinie 2011/65/EU bzw. 2015/863/EU und ihre 
zulässige Höchstkonzentration in homogenen Werkstoffen in Gewichtsprozent. 

Nr.  Stoffgruppe  Bezeichnung  Stoff            Gew.% 
1 Schwermetall  Blei  Pb                 < 0,1 
2 Metall  Quecksilber  Hg                 < 0,1 
3 Metall  Cadmium  Cd                 < 0,01 
4 Metall  Sechswertiges Chrom  Cr+6                    < 0,1 
5 Bromierte Aromate Polybromierte Biphenyle PBB              < 0,1 
6 Bromierte Aromate Polybromierte Diphenylether PBDE            < 0,1 
7 Weichmacher  Di(2-ethylhexyl)phthalat DEHP            < 0,1 
8 Weichmacher  Butylbenzylphthalat  BBP              < 0,1 
9 Weichmacher  Dibutylphthalat  DBP              < 0,1 
10 Weichmacher  Diisobutylphthalat  DIBP             < 0,1 

 

Zudem, teilen wir Ihnen mit, dass die von der Batterien-Vertrieb Winfried Hückmann GmbH an Sie 
gelieferten Batterien und Akkumulatoren als Einzelartikel, nicht im Geltungsbereich der RoHS-II-
Richtlinie 2011/65/EU und den zugehörigen delegierten Richtlinien (Richtlinie 2015/863/EU) liegt.  

Alle Angaben zu unseren Produkten geben wir nach bestem Wissen und Gewissen ab.  

Untersuchungen auf das Vorhandensein, der in dieser Richtlinie genannten Stoffe werden von uns 
nicht durchgeführt. Wir beziehen uns hierbei auf die Angaben/Zertifikate unserer Vorlieferanten. 

Aufgrund unseres umfangreichen Produktportfolios kann eine lückenlose Nachweisführung und 
Dokumentation nicht in jedem Einzelfall gewährleistet werden. Die bereitgestellten Angaben 
erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, stellen jedoch keine rechtsverbindliche Zusicherung im 
gewährleistungsrechtlichen Sinne dar.  

Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen zur Umsetzung der RoHS–Richtlinie II 2011/65/EU bzw. 
2015/863/EU in unserem Unternehmen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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